
 

 

GEMEINDE NASSEREITH - Sachsengasse 81a -  6465 Nassereith 
 
 

 

           
K U N D M A C H U N G 

 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith hat in der 3. Gemeinderatssitzung  am  26. März 2002 nachstehende 
Beschlüsse gefasst: 
 
Tagesordnungspunkt 1: 
Genehmigung des Sitzungsprotokolles d. Sitzung v. 13. März 2002 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith beschließt einstimmig, das Sitzungsprotokoll vom 13. März 2002 
vollinhaltlich zu genehmigen. 
 
 
Tagesordnungspunkt 2: 
Genehmigung der Jahresrechnung 2001 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith beschließt einstimmig, die JAHRESRECHNUNG 2001 zu genehmigen 
und gleichzeitig dem Bürgermeister gem. § 108 Abs. 2 u. 3 der Tiroler Gemeindeordnung 2001 die Entlastung zu 
erteilen.  
 
Ordentlichen Haushalt – Einnahmenvorschreibung:   ATS 44.195.874,93  
Ordentlichen Haushalt – Ausgabenvorschreibung:                 ATS     38.876.590,10 
Ordentlicher Haushalt – Jahresergebnis:    ATS   5.319.284,83    
 
Ordentlicher Haushalt – Einnahmenabstattung:    ATS 43.979.995,59  
Ordentlicher Haushalt – Ausgabenabstattung:    ATS 41.707.240,29 
Ordentlicher Haushalt – Kassen(Fehl)Bestand:   ATS   2.272.755,30 
 
Außerordentlichen Haushalt – Einnahmenvorschreibung:  ATS   3.200.000,00    
Außerordentlichen Haushalt – Ausgabenvorschreibung:                ATS       4.414.897,00 
Außerordentlicher Haushalt – Jahresergebnis:   ATS    -   1.214.897,00    
 
Außerordentlicher Haushalt – Einnahmenabstattung:   ATS   3.200.000,00  
Außerordentlicher Haushalt – Ausgabenabstattung:   ATS   3.878.559,16 
Außerordentlicher Haushalt – Kassen(Fehl)Bestand:   ATS           678.559,16  
 
Kassenbestand zum Ende des Rechnungsjahres:   ATS        1.045.533,13 
   
Tagesordnungspunkt 3: 
Vergabe der Eigenjagd Nassereith II 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith beschließt einstimmig, die Eigenjagd Nassereith II an Herrn Udo 
Banuat, Monte Servo, Lote 24, P-8400 Lagoa-Carvoeiro (ev. mit Mitpächtern) für einen Zeitraum von 10 Jahren zu 
verpachten. Das Pachtverhältnis beginnt am 01.04.2002 und endet am 31.03.2012. Der angebotene Pachtschilling 
beträgt jährlich € 40.000,- einschließlich d. jeweils gültigen Umsatzsteuer und wird wertgesichert vereinbart.  



 

 

 
 
 
Alle weiteren Einzelheiten dieses Pachtverhältnisses werden in einem zu erstellenden Pachtvertrag – auf Grundlage 
der bisherigen Pachtvereinbarung - näher geregelt.  
Sämtliche mit der Errichtung und dem Bestand dieses Vertrages verbundenen Kosten, Steuern und Abgaben, 
einschließlich Landesjagdabgaben  und Gebühren aller Art, hat der Pächter zu tragen. 
 
Tagesordnungspunkt 4: 
Errichtung Fußgängerübergang – Kreuzungsbereich St. Wendelin 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith beschließt einstimmig, im Bereich der nördlichen Ortseinfahrt von 
Nassereith (Kreuzungsbereich St. Wendelin) zwei Fußgängerübergänge (Schutzwege) zu errichten und die 
entsprechende Beschilderung und Kennzeichnung gem. § 50/11 bzw. 53/2a STVO 1960 zu veranlassen.  
Weiters wird mit gleicher Stimmenzahl beschlossen, die für diesen Schutzweg und die entsprechende Beschilderung 
erforderliche Verordnung bei der Bezirksverwaltungsbehörde zu beantragen. 
 
Tagesordnungspunkt 5: 
Resolution – Tschirganttunnel/Ausbau Fernpassroute  
 
Der Gemeinderat beauftragt Bgm. Falbesoner einstimmig, sich mit den Bürgermeistern der Gemeinden Imst, 
Tarrenz, Obsteig u. Mieming in Verbindung zu setzen und eine neue Textierung einer Resolution für den Bau des 
Tschirganttunnels zu treffen. 
Diese Neuformulierung soll klar zum Ausdruck bringen, dass die Gemeinde Nassereith für den Bau des 
Tschirganttunnels eintritt und einen raschen Baubeginn fordert.   
Über den weiteren Ausbau der Fernpassroute soll in dieser Resolution grundsätzlich nicht abgesprochen werden 
bzw. wenn doch, muss klar zum Ausdruck gebracht werden, dass sich die Gemeinde Nassereith vehement gegen 
einen großzügigen Ausbau des Fernpassgebietes (Untertunnelung d. Scheitelstrecke usw.) ausspricht. Ein weiterer 
Ausbau der Fernpassroute würde nach einhelliger Ansicht des Gemeinderates,  lediglich eine neue Transitroute 
schaffen, die eine deutliche Mehrbelastung für die Gemeinde Nassereith mit sich bringt. Derzeit bestehende 
Verkehrsbeschränkungen (Tonnagebeschränkung) dürften auch in der Zukunft nicht abgeändert werden und soll der 
Fernpaß als „natürliche Pariere“ erhalten bleiben. Sollte tatsächlich ein weiterer Ausbau der Fernpaßscheitelstrecke 
erfolgen, muss sich die Gemeinde Nassereith für eine Verbesserung und Ausbau der bestehenden 
Lärmschutzeinrichtungen bei der Umfahrung Nassereith verstärkt einsetzen. 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters wird der Tagesordnungspunkt 5a einstimmig nachträglich auf die Tagesordnung 
gesetzt. 
 
Tagesordnungspunkt 5a: 
Erlassung eines Allgemeinen und Ergänzenden Bebauungsplanes . Gp. 1000/26 (KG.NASSEREITH) 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith beschließt einstimmig den Entwurf eines Allgemeinen und 
Ergänzenden Bebauungsplanes hinsichtlich der Gp. 1000/26 (KG.NASSEREITH) laut planlicher Darstellung 
AE/017/03/2002 DI EGG Bernd, 6020 Innsbruck gem. §  65 Abs. 1 TROG 2001, LGBl. Nr. 93/2001während vier 
Wochen hindurch zur allgemeinen Einsichtnahme aufzulegen. Dieser Entwurf kann in der Zeit von  
 

27.03.2002  –  27.04.2002 
 
während der Amtsstunden im Gemeindeamt Nassereith eingesehen werden. 
 
Personen, die in der Gemeinde Nassereith einen Hauptwohnsitz haben und Rechtsträger, die in der Gemeinde 
Nassereith eine Liegenschaft besitzen, steht das Recht zu, bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist 
eine Schriftliche Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. 
 



 

 

 
 
Gleichzeitig mit der Beschlussfassung über die Auflegung des gegenständlichen Entwurfes wird gem. § 65 Abs. 2 
TROG 2001, LGBl. Nr. 93/2001 der Beschluss über die Erlassung des Allgemeinen und Ergänzenden 
Bebauungsplanes gefasst.  
Dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungsfrist keine Stellungnahme zum 
Entwurf einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird.  
 
Tagesordnungspunkt 6: 
Anfragen, Anträge und Allfälliges  
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt wurden keine Beschlüsse gefasst! 
 
 
Wer sich durch diese Beschlüsse in seinen Rechten verletzt sieht, kann innerhalb der Kundmachungsfrist Aufsichtsbeschwerde 
beim Gemeindeamt Nassereith erheben.  
 
 
 
 
 
 
Bgm. Falbesoner Reinhold 
 
 

  
 

 
kundgemacht, am  27.03.2002 
abgenommen, am 12.04.2002 
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